
Beschluss: 
Der Rat  
1. nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass das Abwasserwerk in Zusammenarbeit 

mit der Regionalgas Euskirchen bis zur Klärung der Frage von 
Dichtheitsprüfungen im Landtag NRW keine weiteren 
Einwohnerversammlungen terminieren wird. Der Bürgermeister wird die 
Öffentlichkeit hierüber in geeigneter Weise unterrichten. 

2. bittet den Bürgermeister die folgenden Punkte zu prüfen: 
2.1 Die Kontrolle der zum 31.12.2011 fälligen Prüfbescheinigungen frühestens 

nach Abschluss der Beratungen zur Dichtheitsprüfung im Landtag 
durchzuführen. Auf die Verhängung von Bußgeldern soll nach Möglichkeit 
verzichtet werden. 

2.2 In geeigneter Art und Weise und unter Berücksichtigung der geltenden Gesetze 
und Satzungen die Bevölkerung auf die unter (4) angeführte Praxis 
hinzuweisen. 

3. beschließt die Angelegenheit in die Sitzung des Rates im Januar zu verweisen, 
da zu diesem Zeitpunkt eine endgültige Klärung der Rechtslage durch den 
Landtag zu erwarten ist. 

 


